
Die rechtliche Grundlage bildet das Beitragsreglement Prävention (BGS 618.56), beschlos-
sen durch den Verwaltungsrat der SGV, gestützt auf § 50 Absatz 4 des Gebäudeversiche-
rungsgesetzes sowie auf §§ 48 Absatz 4, 56, 67 Absatz 2 und 69 Absatz 1 der Gebäudever-
sicherungsverordnung. 

Reglement, Gesetz und Verordnung sind unter  
www.sgvso.ch abrufbar.
 

Mehr Schutz  
für Sie und  
Ihr Haus.
Die SGV unterstützt Sie 
mit höheren Beiträgen an 
Präventionsmassnahmen.

Blitzschutz

Brandschutz

Elementarschaden-
prävention

SGV Solothurnische Gebäudeversicherung l Baselstrasse 40 l 4500 Solothurn l www.sgvso.ch
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Profitieren Sie von
neuen Möglichkeiten.

Seit 1. Oktober 2025 ist das neue Reglement über die 
Beiträge an den Brandschutz und die Elementarscha-
denprävention der Solothurnischen Gebäudeversiche-
rung SGV in Kraft. 

Dieses ermöglicht der SGV, Beiträge an freiwillige bau-
liche und technische Brandschutz- sowie an Objekt- 
und Arealschutzmassnahmen auszurichten. 

Diese finanzielle Förderung umfasst 
mehr Massnahmen als früher und ist 
teilweise sogar höher als bisher. 
Eine Unterstützung erfolgt nur für 
normkonforme, wirtschaftlich sinnvolle 
und nachweislich fachgerecht installierte 
Massnahmen.

So oder so lohnt es sich, Ihr Gebäude und damit auch 
die Personen, die sich im und um das Gebäude auf-
halten, zu schützen.

Wofür gibt es 
Beiträge?

Brandschutz 
Die SGV richtet Beiträge an alle Installatio-
nen von Blitzschutzsystemen sowie an be-
stimmte freiwillige Brandschutzmassnah-
men in bestehenden Gebäuden aus. 

Elementarschadenprävention
Beitragsberechtigt sind alle Massnahmen, die 
Ihr Objekt effizient schützen.

Was ist neu?
Die SGV verstärkt ihren Fokus auf die Prä-
vention. Deshalb wurden die beitragsbe-
rechtigten Massnahmen erweitert, die Bei-
träge erhöht oder Pauschalen eingeführt. 
Der Prozess wurde SGV-intern digitalisiert 
und die Antragsstellung für die Kundschaft 
vereinfacht. Sie können Ihre Daten in ein 
PDF-Formular eintragen und der SGV zu-
sammen mit den Beilagen per E-Mail ein-
reichen.

«Beitragsgesuch Brandschutz und Elemen-
tarschadenprävention» als PDF-Formular 
herunterladen (www.sgvso.ch/kunden-
center) und ausfüllen.

Benötigte Unterlagen (Projektbeschrieb, 
Projektpläne, Offerten, Kostenzusammen-
stellung etc.) im PDF-Format bereitstellen.

Gesuch und Beilagen per E-Mail senden an 
praevention@sgvso.ch.

Die SGV prüft Ihr Gesuch und sendet Ihnen 
anschliessend eine Beitragszusicherung 
oder begründet eine Ablehnung.

Die Schutzmassnahme wird wie beschrie-
ben und vereinbart umgesetzt.

Nachweise und Abrechnungen der SGV 
einreichen.

Die SGV prüft Abschlussdokumente, nimmt 
allenfalls eine Kontrolle vor Ort vor und 
zahlt die beitragsberechtigte Summe aus.

So gehen Sie bei einer 
beitragsberechtigten 
Schutzmassnahme vor:

Weitere Infos auf: 

www.sgvso.ch/praevention/beitragsleistungen



		

Beiträge an alle 
Blitzschutzsysteme

Beiträge an die  
Elementarschaden-
prävention

Beiträge an freiwillige
Brandschutzmassnahmen  
in bestehenden Gebäuden 

Massnahme

Äusserer Blitzschutz

Innerer Blitzschutz

Massnahme

Brandmauern 
feuersichere Estriche

Brandschutztüren 
(EI30/E30)

Schaltgeräte- 
kombination
(Elektroverteilungen)

Abströmöffnungen  
in Fluchtwegen

Rauch- und Wärme-
abzugsanlagen (RWA)

Brandmelde- und 
Sprinkleranlagen

Objektbezogene Brand-
schutzmassnahmen

Massnahme

Objektschutz

Objektschutz – 
Pauschalen

 

Arealschutz

Grundlagen der  
Raumplanung

Beschrieb

Fang-, Ableitungs- und 
Erdungssysteme an 
Gebäuden

Überspannungsableiter 
bei Neuinstallation 
oder Nachrüstung

Beschrieb

Normkonforme 
Brandmauern oder 
brandmauerähnliche 
Deckenkonstruktionen

Neue Türen oder Ersatz 
bestehender Abschlüs-
se in Fluchtwegen

Verlegung aus Flucht-
weg oder EI30-
Verkleidung

Entrauchungsöffnun-
gen in Treppenhäusern

Neue RWA-Anlagen 
(natürlich oder ma-
schinell)

Freiwillige Installation 
normkonformer An-
lagen in bestehenden 
Gebäuden

Aufwändige Massnah-
men gemäss verein-
bartem Brandschutz-
konzept

Beschrieb

Permanente Schutz-
massnahmen

Mobile Massnahmen

Lichtschacht-
erhöhung 

Hochwasser-
schutzfenster

Hochwasser-
schutztüren

Schutz-Garagentore

Koordinierte Objekt-
schutzmassnahmen  
für mehrere Gebäude

Projekt- und Planungs-
leistungen z. B. für 
Ereignisanalysen

Unser Beitrag

Neubau: Pauschal  
CHF 1‘000 oder 20% 
(max. CHF 10‘000) 
Bestehendes  
Gebäude: Pauschal  
CHF 4‘000 oder 40% 
(max. CHF 40‘000) 
Umbau/Instand-
stellung: 30%
 (max. CHF 20‘000)

Pauschal je nach Art 
des Ableiters zwischen 
CHF 50 bis 250
pro Ableiter 
(max. CHF 5‘000)

Unser Beitrag

30% der  
anrechenbaren Kosten

Pauschal  
CHF 1‘000 pro Türe

Pauschal CHF 1‘000 
pro Kombination

30% der 
anrechenbaren Kosten

30% der  
anrechenbaren Kosten

40% der 
anrechenbaren Kosten

40% der  
anrechenbaren Kosten

Unser Beitrag

50%  
(mit Schutznachweis)
40% (ohne Nachweis) 

20%

CHF 500 
pro Stück

CHF 600  
pro Öffnung 

CHF 1‘200 
 pro Öffnung 

CHF 4‘000 
pro Öffnung

Bis zu 50%

40% der anrechen- 
baren Kosten

Bei Fragen oder für eine Beratung  
melden Sie sich bitte unter T 032 627 97 40  
oder praevention@sgvso.ch.


